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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Mit einer Anfang 2014 eingereichten Standesinitiative forderte der Kanton Tessin die
Bundesversammlung auf, die Strafrahmen für Gewalt und Drohung gegen Behörden
und Beamte (Art. 285 StGB) sowie für die Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286
StGB) hinsichtlich ihrer Angemessenheit zu überprüfen. Im Jahr 2012 habe es gemäss
Zahlen des BfS in der Schweiz 2957 Fälle von Gewalt und Drohung gegen Beamte
gegeben – mehr als 90% davon gegen Polizeibeamte –, wohingegen zehn Jahre zuvor
nur gut 700 solche Fälle verzeichnet worden seien. Nicht zuletzt bei Sportanlässen
komme es immer wieder zu solchen Gefährdungen durch Hooligans. Weder das
Hooligan-Konkordat noch die nationale Kampagne gegen Gewalt an Ordnungskräften
entfalte ausreichende Wirkung, weshalb die Strafrahmen im Strafgesetzbuch auf ihre
Angemessenheit überprüft werden müssten. Die RK-SR unterstützte das Anliegen im
Januar 2015 einstimmig; ihre Schwesterkommission gab der Initiative im Juni mit 20 zu
0 Stimmen bei einer Enthaltung Folge. 1

STANDESINITIATIVE
DATUM: 26.06.2015
KARIN FRICK

Im Sommer 2017 verlängerte der Ständerat die Behandlungsfrist für die Standesinitiative
des Kantons Tessin zur Überprüfung der Angemessenheit der Strafrahmen für Gewalt
und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 StGB) sowie für die Hinderung
einer Amtshandlung (Art. 286 StGB) bis zur Sommersession 2019. Er folgte damit dem
einstimmigen Antrag seiner Rechtskommission. Die Umsetzung der Standesinitiative soll
mit der Revision des Besonderen Teil des Strafgesetzbuches koordiniert werden, wozu
schon länger eine Vorlage zur Harmonisierung der Strafrahmen in Aussicht gestellt
worden war. Durch eine vom Nationalrat gutgeheissene und beim Ständerat hängige
Kommissionsmotion der RK-NR wird dieser Stein voraussichtlich ins Rollen gebracht
werden. 2

STANDESINITIATIVE
DATUM: 12.06.2017
KARIN FRICK

Innere Sicherheit

Der Kanton Tessin forderte mit einer im September 2015 eingereichten
Standesinitiative (Kt.Iv. 15.320), dass von EU-Bürgerinnen und -Bürgern, die eine
Aufenthaltsbewilligung für die Schweiz beantragen, ein Strafregisterauszug
eingefordert werden kann. Die Schweiz soll in solchen Fällen wieder systematisch und
von Amtes wegen sowie ohne nähere Begründung Informationen über allfällige
Vorstrafen beim Herkunftsland oder bei Drittstaaten einholen dürfen. Mit einer
zweiten, gleichzeitig eingereichten Standesinitiative (Kt.Iv. 15.321) wollte der Grosse Rat
des Kantons Tessin darüber hinaus sicherstellen, dass in diesem Rahmen auch über
entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer diskutiert wird. Anhand schwerer
Straftaten, argumentierte der Tessiner Grosse Rat, zeige sich die Gefährdung der
öffentlichen Sicherheit, die von der Vergabe von Aufenthaltsbewilligungen ohne
Überprüfung der antragstellenden Person – und damit letztlich von den bilateralen
Personenfreizügigkeitsabkommen – ausgehe. Im Gegensatz zu Grenzgängerinnen und
Grenzgängern, die immerhin bei der Behörde um eine Bewilligung ersuchen müssten,
kämen entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zudem völlig unkontrolliert
nach einer einfachen Online-Anmeldung in die Schweiz.
Mit Stichentscheid des Präsidenten gab die SPK-SR im November 2016 beiden
Initiativen Folge. Obgleich sie sich bewusst sei, dass die Forderungen des Kantons
Tessin im Lichte des Freizügigkeitsabkommens mit der EU (FZA) problematisch sein
könnten, solle geprüft werden, ob mit der EU bezüglich des systematischen Einholens
von Strafregisterauszügen verhandelt werden könne oder ob die Schweiz bzw. einzelne
Kantone diesbezüglich autonom vorgehen könnten. Die Minderheit lehnte die Initiativen
ab, weil sie das FZA sowie die Beziehungen zur EU und zu Italien verletzten, ohne den
erwünschten Erfolg zu bringen. 3

STANDESINITIATIVE
DATUM: 08.11.2016
KARIN FRICK
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Mitte Januar 2017 war auch die SPK-NR mit 13 zu 11 Stimmen mehrheitlich der Ansicht,
die Vergabe von Aufenthaltsbewilligungen ohne vorgängige Überprüfung des
Strafregisters der antragsstellenden Person stelle eine potenzielle Gefahr für die
öffentliche Sicherheit in der Schweiz dar. Sie gab damit den beiden Tessiner
Standesinitiativen Folge, die es ermöglichen wollen, systematisch Strafregisterauszüge
von allen zuziehenden EU-Bürgerinnen und -Bürgern einzuholen. Während die
Minderheit zu bedenken gab, eine solche systematische Überprüfung werde vom FZA
ausgeschlossen und belastete dadurch die Beziehungen zu Italien und zur EU,
argumentierte die Mehrheit, das FZA könne und dürfe die Schweiz nicht an der
Wahrung ihrer öffentlichen Sicherheit hindern. 4

STANDESINITIATIVE
DATUM: 20.01.2017
KARIN FRICK

Als sich die SPK-NR im Frühling 2017 mit der Frage beschäftigte, wie die beiden
Tessiner Standesinitiativen zur systematischen Einholung eines Strafregisterauszuges
bei der Beantragung von Aufenthaltsbewilligungen durch EU-Bürgerinnen und -Bürger
umgesetzt werden könnten, kam sie zum Schluss, dass für eine direkte Umsetzung das
Ausländergesetz entsprechend geändert werden müsste. Diese Änderung stünde
jedoch in klarem Widerspruch zum FZA und brächte Rechtsunsicherheit mit sich, da
das Bundesgericht in einem Beschwerdefall wohl den Vorrang des FZA feststellen
müsste. Ausserdem würden dadurch die Beziehungen zur EU belastet. Aus diesen
Gründen zog die Kommission die Möglichkeit in Betracht, das Anliegen der
Standesinitiativen durch den Beitritt der Schweiz zum Informationsaustauschsystem
über Strafverfolgungen der EU (ECRIS) zu erfüllen. Zu diesem Zweck wolle sie den
Bundesrat mittels Postulat beauftragen, die Aufnahme von entsprechenden
Verhandlungen zu prüfen, gab die Kommission in einer Medienmitteilung bekannt. Bis
zum Abschluss dieser Prüfung wurde die Umsetzung der Standesinitiativen sistiert. 5

STANDESINITIATIVE
DATUM: 24.03.2017
KARIN FRICK

Kriminalität

Die durch die Annahme der Ausschaffungsinitiative angestossene Gesetzgebung machte
eine Standesinitiative des Kantons Tessin sowie eine Motion Gmür (cvp, SZ)
gegenstandslos. So waren sowohl die durch die Initiative geforderte Wiedereinführung
der Landesverweisung als auch der Straftatbestand der Zwangsverheiratung als
Ausschaffungsgrund bereits aufgenommen worden. Aus diesem Grund gab der
Ständerat dem 2011 sistierten Begehren des Kantons Tessin keine Folge und lehnte die
im Frühjahr vom Nationalrat noch angenommene Motion ab. 6

STANDESINITIATIVE
DATUM: 10.12.2014
NADJA ACKERMANN

Aus den gleichen Gründen wie der Ständerat 2014 gab auch der Nationalrat in der
Frühjahrssession 2015 der Standesinitiative des Kantons Tessin zur Wiedereinführung
des Landesverweises keine Folge. Der Rat folgte dabei dem Antrag seiner
Kommissionsmehrheit mit 118 Stimmen. Nur die fast geschlossen stimmende SVP-
Fraktion sowie einzelne Vertreter aus FDP und CVP wollten der Initiative Folge geben. 7

STANDESINITIATIVE
DATUM: 11.03.2015
KARIN FRICK

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Auch über die angebrachte Anzahl Regierungssitze wurde diskutiert. Minderheiten
forderten eine Vergrösserung des Gremiums. Die Staatspolitische Kommission des
Nationalrats wandte sich allerdings gegen eine Standesinitiative aus dem Kanton Tessin,
die neun statt sieben Bundesräte gefordert hatte. Auch die Grünen schlugen eine
Erhöhung der Anzahl auf neun vor. Die CVP sprach sich hingegen für eine Verkleinerung
des Regierungskollegiums auf fünf Mitglieder aus, die sich primär strategischen Fragen
zu widmen hätten. Die Departementsleitung würde dabei von Departementsvorstehern
übernommen, die dem Bundesrat unterstellt wären. 8

STANDESINITIATIVE
DATUM: 21.10.2010
MARC BÜHLMANN
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Die regelmässig vor allem von Minderheiten vorgebrachte Forderung einer Erhöhung
der Zahl der Bundesratsmitglieder von sieben auf neun war auch im Berichtsjahr
Gegenstand parlamentarischer Beratung. Im Nationalrat stiessen zwei Standesinitiativen
des Kantons Tessin (10.321 und 12.307) allerdings auf taube Ohren. Die Mehrheit der
zuständigen staatspolitischen Kommission hob die Vorteile der geringeren Zahl in
einem Kollegium hervor und wies darauf hin, dass mehr Sitze nicht unbedingt wie von
den Initianten erhofft eine adäquatere Repräsentation aller Landesteile bedeuten
würde, sondern dass eher grössere Kantone davon profitieren könnten. Gegen den
zweiten Tessiner Vorstoss, der zusätzlich eine adäquate Vertretung der Landesteile
gefordert hatte, wendete die Kommission ein, dass der Bundesrat kein
Repräsentativorgan sein dürfe. Das Kollegium müsse das gesamte Landesinteresse und
nicht einzelne Regionen vertreten. Die grosse Kammer folgte ihrer Kommission
allerdings nur knapp mit 92 zu 85 Stimmen gegen die erste und mit 97 zu 77 Stimmen
gegen die zweite Standesinitiative. Auf Sympathien stiess die Idee bei Teilen der CVP-
und der FDP-Fraktion. Die SP und die GP stimmten geschlossen für das Anliegen, die
GLP geschlossen und die SVP mit grosser Mehrheit dagegen. Die Minderheit wies
vergeblich auf die wichtige symbolische Bedeutung der Vertretung der verschiedenen
Landesteile in der Regierung hin. Die Diskussion dürfte – obwohl beide Kammern im
Rahmen der Staatsleitungsreform eine Vergrösserung der Regierung abgeschrieben
haben (siehe unten) – noch nicht abgeschlossen sein, da gleich drei im Nationalrat
eingereichte im Berichtjahr aber noch nicht behandelte Motionen (11.4103, 11.4107,
11.4110) hängig sind. Im Ständerat wurde derweil ein Postulat Comte (fdp, NE) (11.4215)
knapp mit 19 zu 18 Stimmen abgelehnt. Es hätte vom Bundesrat einen Bericht mit
Massnahmen für eine bessere Vertretung der Landesteile – insbesondere der
italienischsprachigen Regionen – im Bundesrat gefordert. 9

STANDESINITIATIVE
DATUM: 10.09.2012
MARC BÜHLMANN

Den beiden im Vorjahr vom Nationalrat abgelehnten Standesinitiativen des Kantons
Tessin, die eine Erhöhung der Zahl der Bundesratsmitglieder von sieben auf neun
gefordert hatten, gaben auch die Kantonsvertreter in der Frühjahrssession keine Folge.
Zwar hatte die Staatspolitische Kommission (SPK-SR) das eine Begehren (Kt.Iv. 12.307),
welches zusätzlich zur Erhöhung eine Verfassungsbestimmung einführen wollte, mit der
verboten werden sollte, dass mehr als zwei Mitglieder der Bundesregierung aus der
gleichen Sprachgegend komme, abgelehnt, die reine Erhöhung – alleiniger Gegenstand
der zweiten Tessiner Kantonsinitiative (Kt.Iv. 10.321) – empfahl die SPK-SR allerdings zur
Annahme. Mit der Ablehnung der Staatsleitungsreform sei das Thema zwar negativ
beantwortet worden, die Kommission sehe es aber nach wie vor als wichtig an. Mit zwei
zusätzlichen Bundesräten würde die integrierende Funktion des Bundesrates in den
verschiedenen Sprachregionen verbessert und die Arbeitslasten könnten adäquater
verteilt werden. Die Gegner – sogar Bundesrätin Sommaruga (sp) schaltete sich in die
Diskussion ein, obwohl der Bundesrat in der Regel bei einer Vorprüfung einer
Standesinitiative nicht Stellung nimmt – befürchteten eine Belastung des
Kollegialprinzips, das mit neun Personen nicht mehr funktionieren könne. Das
Gegenargument verfing im Ständerat letztlich knapp und beiden Initiativen wurde mit 21
zu 20 Stimmen bei 2 Enthaltungen keine Folge gegeben. Die Motionen Jacqueline Fehr
(sp, ZH) (11.4103), Christine Bulliard-Marbach (cvp, FR) (11.4110) und Dominique de
Buman (cvp, FR) (11.4107), die alle das gleiche Anliegen vertraten, wurden, weil mehr als
zwei Jahre hängig, Ende Berichtjahr abgeschrieben. Die Diskussionen wurden damit
allerdings nicht beendet: Die SPK-NR beschloss nämlich Ende August, eine
Kommissionsinitiative (Pa.Iv. 13.443) auszuarbeiten, die eine Erhöhung des Bundesrates
auf neun Mitglieder und die angemessene Vertretung der Landesgegenden und
Sprachgemeinschaften in der Exekutive erneut aufs Tapet bringen soll. 10

STANDESINITIATIVE
DATUM: 13.12.2013
MARC BÜHLMANN
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Föderativer Aufbau

Beziehungen zwischen Bund und Kantonen

Mit 68,2% war die Zustimmung zur Masseneinwanderungsinitiative im Kanton Tessin
mit Abstand am höchsten. Das Resultat wurde mit der negativen Stimmung erklärt, die
in der Südschweiz aufgrund des Grenzgängerphänomens herrschte. Lange Zeit hatte
einzig die Lega mit dem Thema zu punkten versucht. Mittlerweile bezeichnete aber
auch die Tessiner Regierung die Effekte der Personenfreizügigkeit für den Grenzkanton
offen als vorwiegend negativ. Immer heftiger wurden die Themen Lohndumping,
Arbeitsplatzverdrängung durch billige Grenzgänger oder Verkehrskollaps verursacht
durch pendelnde Arbeitnehmer diskutiert. Bereits unmittelbar vor der Abstimmung
über die Masseneinwanderungsinitiative hatte der Kanton Tessin eine Standesinitiative
eingereicht, mit der er eine Kündigung des Grenzgängerabkommens mit Italien und eine
Neuverhandlung des Doppelbesteuerungsabkommens mit dem Nachbarn im Süden
gefordert hatte (Kt.Iv. 14.302). Mit zwei weiteren Standesinitiativen wollte der
Südkanton den Druck nach der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative
aufrechterhalten. Erstens sollen Gebiete, die von der Personenfreizügigkeit besonders
betroffen sind, einen Sonderstatus erhalten und die negativen Auswirkungen sollen im
Finanzausgleich adäquat berücksichtigt werden (Kt.Iv. 14.303). Zweitens wurde
gefordert, dass im Rahmen des Ausführungsgesetzes zur
Masseneinwanderungsinitiative den Kantonen Autonomie zur Festlegung der
Grenzgänger-Kontingente überlassen wird (Kt.Iv. 14.304). Im Ständerat, dem die drei
Begehren als Erstrat zugeteilt wurden, stand deren Beratung 2014 noch aus. Die WAK
des Ständerates anerkannte zwar die schwierige Situation im Tessin, die durch die
Aufhebung des Franken-Mindestkurses hinsichtlich Arbeitsmarkt, Einkaufsverhalten,
Tourismus und Exportindustrie noch einmal verschärft worden sei. Weil die Beratungen
über die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative aber im Gange seien, müsse
der Kanton seine Position via die herkömmlichen Vernehmlassungsprozesse deutlich
machen. Es sei nicht angebracht, hier einen parallelen Gesetzgebungsprozess
anzustossen. 
Ein Blitzbesuch von Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf im Südkanton, die mit der
Tessiner Regierung über die Probleme und das wuchtige Ja zur SVP-Initiative
diskutierte, vermochte die Gemüter nur bedingt zu beruhigen. Lega-Anhänger pfiffen
die Finanzministerin bei ihrer Ankunft aus. Bis im Juni hatten alle Bundesrätinnen und
Bundesräte dem Kanton Tessin mindestens einmal mit einem Besuch die Referenz
erwiesen und zu signalisieren versucht, dass die Regierung die Sorgen des südlichen
Grenzkantons sehr ernst nehme. Die Phase der Unsicherheit bei der Umsetzung der
Masseneinwanderungsinitiative bedinge einen engen Kontakt zwischen Bern und
Bellinzona, gab Justizministerin Simonetta Sommaruga bei ihrem Besuch im Juni
bekannt. Auch die im August im Kanton Tessin durchgeführte Botschafterkonferenz
extra muros, bei der die Regierung jeweils in corpore anwesend ist, wurde als positive
Geste gewertet. 11

STANDESINITIATIVE
DATUM: 09.02.2014
MARC BÜHLMANN

Aussenpolitik

Zwischenstaatliche Beziehungen

Une initiative cantonale similaire a été déposée par le canton du Tessin. En plus d’une
renégociation de la convention, le canton du Tessin a demandé que le pourcentage des
recettes fiscales issues de l'imposition à la source des frontaliers italiens que les
cantons du Tessin, du Valais et des Grisons doivent reverser à l’Italie soit réduit à 12,5%
au lieu des 38,8% actuels. Le taux de 12,5% serait ainsi identique au taux prévu pour les
versements compensatoires avec l’Autriche. Contrairement au Conseil des Etats en
2011, le Conseil national a donné suite à cette initiative. Notamment en raison de
l’approbation de la motion demandant la renégociation de l’accord relatif à l’imposition
des travailleurs frontaliers avec la République italienne, le Conseil des Etats a maintenu
sa position et a décidé de ne pas donner suite à l’initiative. 12

STANDESINITIATIVE
DATUM: 07.06.2012
EMILIA PASQUIER
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Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Entgegen dem Antrag seiner Rechtskommission gab der Ständerat nur der
Standesinitiative des Kantons Jura Folge, welche die Streichung von Steuerbussen
verlangt. Die Standesinitiative des Kantons Tessin (St. Iv. 01.301), welche zusätzlich die
Streichung der Steuerschulden fordert, lehnte der Rat ab. Damit wären den Erben
desjenigen, der Vermögenswerte nicht deklariert hat, die Steuern erlassen worden,
während die Erben eines andern, der sein Vermögen sauber deklariert hat, hätten
Steuerschulden bezahlen müssen. 13

STANDESINITIATIVE
DATUM: 12.09.2002
MAGDALENA BERNATH

Oppositionslos stimmte der Nationalrat als Zweitrat der Standesinitiative des Kantons
Jura zu, welche die Streichung von Steuerbussen verlangt. Gegen die Empfehlung
seiner Rechtskommission hiess er auch die Standesinitiative des Kantons Tessin (St. Iv.
01.301) gut, welche zusätzlich die Streichung der Steuerschulden fordert; der Ständerat
lehnte dieses Begehren hingegen erneut ab. Er gab jedoch einer Standesinitiative aus
demselben Kanton (St. Iv. 02.308) Folge, welche eine allgemeine Steueramnestie für
eidgenössische und kantonale Steuern fordert. 14

STANDESINITIATIVE
DATUM: 03.06.2003
MAGDALENA BERNATH

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Verkehrspolitik

Après le Conseil des Etats l’année précédente, le Conseil national refusait à son tour
par 77 voix contre 66 la création d’un fond de cohésion nationale pour venir en aide
aux régions touchées par la libéralisation de Swisscom, de La Poste et des CFF. Avec
leurs initiatives cantonales, le Valais (00.305), les Grisons, le Tessin (00.313) et
Schaffhouse (00.316) réclamaient qu’une partie des bénéfices des ex-régies soient
versés dans un fonds qui serve à financer les projets de reconversion professionnelle et
à encourager l’innovation des services publics. En contre-courant des Chambres, le
Conseil fédéral décidait en septembre d’accorder aux régions périphériques CHF 19
millions pour adoucir les restructurations. Cette somme s’ajoutait aux CHF 80 millions
déjà libérés pour 2003-2004 et affectés aux projets de coopération touristique, inter-
entreprises et inter-régionales. Le parlement devra toutefois se prononcer en 2002 sur
la question. 15

STANDESINITIATIVE
DATUM: 12.09.2001
PHILIPPE BERCLAZ

Le Conseil des Etats a de justesse décidé de donner suite à deux initiatives cantonales
émanant des cantons du Tessin (14 contre 12) et de Uri (08.305) (14 contre 13) et
demandant d’inscrire dans la loi sur le transfert du transport transalpin de
marchandises (LTTM) que le transfert de la route au rail doit être réalisé d’ici fin 2012
et d’éliminer les goulets d’étranglement sur les lignes d’accès aux tunnels de base.
L’initiative tessinoise vise en outre à charger le Conseil fédéral de créer une bourse du
transit alpin. Ce faisant, les sénateurs sont allés à l’encontre de leur commission des
transports (CTT-CE) qui jugeait que les objectifs ainsi visés avaient déjà été intégrés
dans la législation concernant le trafic de marchandises adoptée par les chambres
l’année précédente. 16

STANDESINITIATIVE
DATUM: 28.05.2009
NICOLAS FREYMOND
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Strassenverkehr

Mit der Zustimmung der Räte zur bundesrätlichen Vorlage zur Sanierung des Gotthard-
Strassentunnels wurde eine Standesinitiative des Kantons Tessin zur Sicherheit des
Gotthard-Strassentunnels hinfällig: Ihre Forderung wird von der Änderung des
Bundesgesetzes über den Strassentransitverkehr aufgenommen. Beide Kammern
betrachteten das Anliegen als erledigt und gaben der Standesinitiative keine Folge. 17

STANDESINITIATIVE
DATUM: 20.03.2014
NIKLAUS BIERI

Eine Standesinitiative für ein engmaschiges und vollständiges Nationalstrassennetz
wurde im Februar 2016 vom Kanton Tessin eingereicht. Das Tessin wollte einen
Anschluss der Agglomeration Locarnese an das Nationalstrassennetz erreichen und
dazu die Verbindung von Bellinzona und Locarno quasi als Ergänzung des
Netzbeschlusses von 2012 dem Nationalstrassennetz übergeben. Mit der Annahme des
NAF war diese Forderung schon erfüllt worden. Weiter wollte das Tessin mit seinem
Vorstoss sicherstellen, dass die Verbindung zwischen der A2 und der A13 zu den
Strecken gehört, die bei der Finanzierung via NAF Priorität haben. Eine Vorwegnahme
der Priorisierung sei ein Eingriff in die Kompetenz der Räte, wurde im Nationalrat
moniert. Der Ständerat gab der Standesinitiative im März 2017 keine Folge, der
Nationalrat verzichtete im Juni 2017 ebenfalls darauf, Folge zu geben. 18

STANDESINITIATIVE
DATUM: 15.06.2017
NIKLAUS BIERI

Die im März 2017 eingereichte Standesinitiative des Kantons Tessin fordert „Sicherere
Strassen jetzt!“ und verlangt, dass Lastwagen, welche nicht über die von der geltenden
Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge genannten
Sicherheitssysteme verfügen, Tunnels und Pässe der Schweizer Alpen nicht mehr
befahren dürfen. Dies sei so rasch als möglich, jedoch spätestens bei der
Inbetriebnahme des neuen Schwerverkehrskontrollzentrums Giornico umzusetzen. Die
Standesinitiative verlangt weiter, dass dazu administrative und technische Lösungen
gewählt würden, welche die Schweizer Speditionsunternehmen nicht belasteten. Die
Debatte um die zweite Gotthardröhre habe gezeigt, dass die Verkehrssicherheit nach
wie vor ein grosses Thema sei. Da aber der Gotthardtunnel nicht die gefährlichste Stelle
sei und man für mehr Sicherheit auf den Strassen nicht bis zur Fertigstellung der
zweiten Gotthardröhre warten müsse, sei es richtig, die gefährlichsten Fahrzeuge von
den besonders heiklen Tunnel- und Passstrassen zu verbannen, so die Begründung der
Standesinitiative. Die KVF-SR teilte diese Ansicht und gab der Standesinitiative mit 10 zu
2 Stimmen bei 1 Enthaltung Folge. Die Kommission hielt allerdings fest, dass noch
geprüft werden solle, ob ein solches Verbot nur auf Alpenstrecken oder im ganzen Land
einzuführen sei. 19

STANDESINITIATIVE
DATUM: 08.01.2018
NIKLAUS BIERI

Im November 2018 diskutierte die Verkehrskommission des Nationalrates über die
Standesinitiative des Kantons Tessin «Sicherere Strassen jetzt!» und gab der Initiative
mit 14 zu 9 Stimmen bei 1 Enthaltung Folge. Dem Anliegen, Lastwagen, welche nicht über
die Sicherheitssysteme gemäss der Verordnung über die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge verfügen, das Befahren von Tunnels und Pässen zu verbieten, gaben
damit beide Kommissionen Folge. Jene Kommission, welche vom Ratsbüro die
Umsetzung zugewiesen erhält, hat zwei Jahre Zeit, einen entsprechenden Entwurf
vorzulegen. 20

STANDESINITIATIVE
DATUM: 06.11.2018
NIKLAUS BIERI

Post und Telekommunikation

Le Conseil des Etats a entériné la restructuration REMA en rejetant deux initiatives
cantonales – valaisanne (02.314) et tessinoise – qui invitaient la Confédération à
prendre en considération les intérêts régionaux. L'initiative tessinoise a été rejetée par
19 voix contre 6, alors que le texte valaisan a été repoussé tacitement. Ce sont les
mesures prises en mars par le parlement et par l'ordonnance qui ont conduit le Conseil
des Etats à ne pas donner suite aux deux initiatives. 21

STANDESINITIATIVE
DATUM: 30.09.2003
PHILIPPE BERCLAZ
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Mit einer im Dezember 2016 eingereichten Standesinitiative forderte der Kanton Tessin
die Verbesserung des Poststellennetzes und eine Stärkung der Rolle der
Gemeindebehörden bei der geografischen Verteilung der Postämter. Die
Rechtsgrundlagen seien so zu ändern, dass die Postcom bezüglich Schliessung oder
Verlegung einer Poststelle nicht nur eine Empfehlung abgeben, sondern einen
anfechtbaren formellen Beschluss fassen kann. Bürgerinnen und Bürger sollten eine
Eingabe gegen die Schliessung einer Poststelle an die Postcom richten können, wenn
sie die für eine Gemeindeinitiative notwendige Anzahl Unterschriften gesammelt
haben. Zudem sollten die Erreichbarkeitskriterien der Postverordnung grundsätzlich
diskutiert werden. Weiter forderte die Standesinitiative ein grösseres und besseres
Dienstleistungsangebot der Postagenturen sowie die Verbesserung von Ausbildung und
Arbeitsbedingungen der Agenturmitarbeitenden. 
Die KVF-SR empfahl ihrem Rat in der Sitzung vom 14. November 2017, der
Standesinitiative keine Folge zu geben, da bereits mehrere Motionen (insbesondere die
Motion 17.3356) deren Anliegen enthielten. Der Ständerat folgte seiner Kommission
Ende November 2017. 22

STANDESINITIATIVE
DATUM: 15.12.2016
NIKLAUS BIERI

Eine Standesinitiative des Kantons Tessin forderte die Gewährleistung eines landesweit
dichten Hochbreitbandangebots und forderte den Bund auf, im Rahmen seiner
Kompetenzen in jenen Regionen der Schweiz aktiv zu werden, in welchen das
Hochbreitbandnetz von den Telekommunikationsunternehmen aus wirtschaftlichen
Gründen nicht realisiert wird. Der Bund soll im Rahmen des Fernmeldegesetzes, des
Bundesgesetzes über Regionalpolitik und des neuen Finanzausgleichs über
Direktfinanzierungen sowie über eine Neudefinition der Grundversorgung ein
landesweit dichtes Hochbreitbandangebot gewährleisten. Den Anstoss zur
Standesinitiative gab die SP Tessin, die Bezug nahm auf eine kantonale Motion der
Tessiner FDP zum Ausbau des Glasfasernetzes im Tessin. Die Initiative war am 21. März
2016 im Kantonsparlament angenommen worden.

Im Ständerat wurde im März 2017 über die Standesinitiative debattiert. Die KVF-SR
hatte dem Rat beantragt, der Initiative keine Folge zu geben, da das Anliegen des
Kantons Tessin im Rahmen der Revision des Fernmeldegesetzes aufgenommen werden
könne. Eine Minderheit Abate (fdp, TI) beantragte hingegen, Folge zu geben. In der
Ratsdebatte äusserten viele Stimmen Unterstützung für die Minderheit Abate, da ihnen
das Anliegen von grosser Wichtigkeit schien. Die kleine Kammer gab schliesslich mit 27
zu 13 Stimmen (ohne Enthaltungen) Folge. 
Im April 2017 entschied die KVF-NR ohne Gegenstimme, der Standesinitiative Folge zu
geben: Die Kommission erachte die Versorgung mit einem Hochbreitbandnetz als
zentral für die wirtschaftliche Entwicklung von Randregionen. Die Ausarbeitung eines
Erlassentwurfs könne im Zusammenhang mit der Beratung zur Revision des
Fernmeldegesetzes vorgenommen werden. 23

STANDESINITIATIVE
DATUM: 11.04.2017
NIKLAUS BIERI

Der Standesinitiative Tessin zur Verbesserung des Poststellennetzes und der Stärkung
der Rolle der Gemeindebehörden wurde im Oktober 2018 von der KVF-NR keine Folge
gegeben. Hingegen gab die Kommission der Standesinitiative Jura Folge – sie
beinhaltete dasselbe Anliegen wie die Standesinitiative Tessin und war im Gegensatz zu
dieser zuvor im Ständerat angenommen worden. 24

STANDESINITIATIVE
DATUM: 15.10.2018
NIKLAUS BIERI

Der Standesinitiative Wallis zur Unterstützung der Standesinitiative Tessin betreffend
die Verbesserung des Poststellennetzes wurde im Oktober 2018 von der KVF-NR keine
Folge gegeben. Die Kommission gab jedoch der Standesinitiative Jura Folge – sie
beinhaltete dasselbe Anliegen wie die Standesinitiative Tessin und war im Gegensatz zu
dieser zuvor im Ständerat angenommen worden. 25

STANDESINITIATIVE
DATUM: 15.10.2018
NIKLAUS BIERI
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Raumplanung und Wohnungswesen

Bodenrecht

Der Nationalrat gab fünf Standesinitiativen der Kantone Waadt (96.301), Wallis (96.303),
Neuenburg (96.307), Genf (96.304) und Tessin (96.327), die eine Kantonalisierung der
Bewilligungsvorschriften beim Grundstückserwerb von Ausländern sowie höhere
Kontingente für den Erwerb von Ferienwohnungen für Tourismusregionen forderten,
keine Folge. Er folgte damit dem Bundesrat, der argumentierte, dass die Aufsplitterung
des Schweizer Wirtschaftsraumes der aktuellen weltweiten Globalisierung der
Wirtschaft zuwiderlaufe. Ausserdem sei das Anliegen der Kantone nach höheren
Kontingenten mit der letztjährigen Änderung der Verordnung über den Erwerb von
Grundstücken durch Personen im Ausland, welche die Verteilung nicht ausgeschöpfter
Kontingente auf Kantone mit erhöhtem Kontingentsbedarf zulässt, weitgehend erfüllt.
Zwei Motionen Martin (fdp, VD) (95.3373) und der Rechtskommission des Ständerates
(95.3386), die ebenfalls beide eine Kantonalisierung der Bewilligungspflicht forderten
und die 1995 vom Ständerat überwiesen worden waren, lehnte der Nationalrat ebenfalls
ab.
Entgegen der Forderung mancher Ferienorte nach höheren Kontingenten entschied der
Bündner Ferienort Arosa. Knapp sprach er sich dafür aus, dass Personen mit Wohnsitz
im Ausland in Arosa auch weiterhin kein Grundeigentum kaufen können. 26

STANDESINITIATIVE
DATUM: 28.04.1997
EVA MÜLLER

Die seit dem vorjährigen Volksentscheid bestehende unsichere Rechtslage im Bereich
Zweitwohnungsbau führte auch im Berichtsjahr zur Lancierung und Beratung
zahlreicher Vorstösse. Dabei wurde insbesondere eine Standesinitiative des Kantons
Tessins äusserst kontrovers diskutiert. Diese fordert vom Bund, die
Ausführungsgesetzgebung so zu gestalten, dass für Gebirgskantone und Bergregionen
keine Nachteile erwachsen. Die erstberatende Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie des Ständerats (UREK-SR) beantragte in der Vorprüfung mit deutlichem
Mehr, der Initiative keine Folge zu geben. Sie verwies dabei auf die im Vorjahr
geschaffene Übergangsverordnung, welche bereits verschiedene Ausnahmen definiert
hatte und im Tessin positiv aufgenommen worden war. Solange die Bestrebungen zur
RPG-Revision und Aufnahme der in der Verordnung enthaltenen Bestimmungen noch
nicht abgeschlossen seien, erachte es die Mehrheit der Kommission nicht als sinnvoll,
weitere Gesetzesänderungen in die Wege zu leiten. Anders entschied die
Schwesterkommission mit einem knappen Mehr von 13 zu 11 Stimmen und äusserte
somit ihren Willen, die Bedürfnisse der Bergkantone im Ausführungsgesetz angemessen
zu berücksichtigen. Die starke links-grün dominierte Kommissionsminderheit hingegen
ortete in Einklang mit der UREK-SR zum gegebenen Zeitpunkt keinen Handlungsbedarf.
Ähnlich knappe Verhältnisse offenbarten sich anschliessend in den beiden Räten.
Während der Ständerat mit 22 zu 18 Stimmen beschloss, der Initiative keine Folge zu
geben, sprachen sich 98 bürgerliche gegen 77 hauptsächlich links-grüne Nationalräte
für Folge geben aus. Unterstützung erhielt die Linke von den Nationalräten der GLP
sowie von einem Drittel der CVP/EVP-Fraktion. Das Anliegen ging somit zurück an den
Ständerat, welcher die Standesinitiative 2014 mit Festhalten an seinem Entscheid
definitiv verwerfen könnte. 27

STANDESINITIATIVE
DATUM: 16.09.2013
MARLÈNE GERBER

Der Ständerat bekräftigte in der Herbstsession 2014 unmittelbar nach der
Detailberatung zum Zweitwohnungsgesetz seinen Entschluss vom vorangegangenen
Jahr, einer Tessiner Standesinitiative keine Folge zu geben, womit er das Geschäft
definitiv versenkte. Der Vorstoss, welcher in der Ausführungsgesetzgebung zur
Zweitwohnungsinitiative die Bedürfnisse der Bergregionen berücksichtigt sehen
wollte, hatte 2013 eine Mehrheit in der grossen Kammer gefunden. Bei ihrem Entscheid
stützte sich die kleine Kammer auf die Empfehlung ihrer einstimmigen Kommission,
welche die Anliegen der Bergregionen nicht nur in der Übergangsverordnung, sondern
ebenfalls im nun vorgelegten Entwurf zum Zweitwohnungsgesetz bereits angemessen
berücksichtigt sah. 28

STANDESINITIATIVE
DATUM: 25.09.2014
MARLÈNE GERBER
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Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Ergänzungsleistungen (EL)

In der Herbstsession 2015 gelangte eine Standesinitiative des Kantons Tessin in den
Ständerat. Der Vorstoss wollte die Beiträge an die Krankenversicherung für
Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistungen neu regeln. Gemäss der seit
Anfang 2014 geltenden Rechtslage, welche sich auf das Bundesegesetz über die
Ergänzungsleistungen stützt, muss EL-Bezügerinnen und -Bezüger eine an einer
Pauschalprämie ausgerichtete Prämienverbilligung gewährt werden, auch wenn die
Pauschalprämie über der tatsächlich bezahlten effektiven KVG-Prämie liegt. Dies wollte
der Kanton Tessin ändern: Die Pauschalprämie sollte nur noch als
Berechnungsgrundlage dienen, wenn sie tiefer ist als die effektive Prämie, ansonsten
sollte die effektive Prämie berücksichtigt werden. Ziel dabei ist es, die Versicherten
zum Wechsel zu einer günstigen Kasse und einem kostensparenden
Versicherungsmodell zu motivieren, wodurch sich der Kanton Einsparungen von jährlich
CHF 3 Mio. ausrechnete. Zudem soll der Prämienbeitrag nicht mehr an die
Versicherten, sondern direkt an die Krankenkasse ausbezahlt werden. Die SGK-SR
empfahl, dem Anliegen keine Folge zu geben. Bereits hätten viele Kantone beschlossen,
die Prämienverbilligung direkt an die Krankenversicherer auszuzahlen. Das zweite
Anliegen sei mit Sicherheit berechtigt, so die Kommissionssprecherin, jedoch sei es
sinnvoller, dieses im Rahmen der laufenden Reform der Ergänzungsleistungen
aufzunehmen. Das Ratsplenum folgte dem Antrag seiner Kommission stillschweigend. 29

STANDESINITIATIVE
DATUM: 08.09.2015
FLAVIA CARONI

In der Herbstsession entschied der Nationalrat als Zweitrat über eine Standesinitiative
des Kantons Tessin für die Neuregelung der KVG-Beiträge für Bezügerinnen und
Bezüger von Ergänzungsleistungen. Die vorberatende Kommission beantragte, dem
Vorstoss keine Folge zu geben, und das Ratsplenum folgte dem stillschweigend. 30

STANDESINITIATIVE
DATUM: 14.09.2016
FLAVIA CARONI

Krankenversicherung

Gleich wie der Ständerat 2003, lehnte auch der Nationalrat mit 94 zu 61 Stimmen eine
Standesinitiative des Kantons Tessin ab, die eine Einheitskasse auf Bundesebene, mehr
Transparenz in der Rechnungslegung der Versicherer und den Einbezug der Prämien in
den Landesindex der Konsumentenpreise verlangte. 31

STANDESINITIATIVE
DATUM: 06.06.2006
FLAVIA CARONI

Eine Standesinitiative des Kantons Tessin hatte eine Änderung des
Krankenversicherungsgesetzes bezüglich Prämiengenehmigung und kantonaler
Prämienhöhe angestrebt. Der Ständerat beschloss in der Frühjahrssession 2015, dem
Begehren keine Folge zu geben, da dessen wichtigste Forderungen mittlerweile durch
das im Herbst 2014 verabschiedete neue Aufsichtsgesetz erfüllt seien. Dies hätten auch
die zuständigen Personen aus dem Kanton Tessin bestätigt, so der
Kommissionssprecher. 32

STANDESINITIATIVE
DATUM: 18.03.2015
FLAVIA CARONI

Im März 2016 entschied sich auch der Nationalrat deutlich mit 117 zu 54 Stimmen (bei 1
Enthaltung) auf Empfehlung der SGK-NR, der Standesinitiative des Kantons Tessin für
eine Neuregelung des Verfahrens zu Prämiengenehmigung keine Folge zu geben. Die
Kommission begründete ihre Entscheidung – gleich wie der Erstrat – damit, dass die
Anliegen der Initiative bereits im neuen Aufsichtsgesetz umgesetzt worden seien. Eine
Kommissionsminderheit Carobbio Guscetti (sp, TI) hatte erfolglos auf Folge geben
plädiert, da dies eine vertiefte Diskussion über den Abbau von übermässigen Reserven
ermöglichen hätte. 33

STANDESINITIATIVE
DATUM: 17.03.2016
ANJA HEIDELBERGER
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Im Februar 2016 reichte der Kanton Tessin eine dringliche Standesinitiative ein, welche
die Beibehaltung des Zulassungsstopps für neue Arztpraxen, der am 30. Juni 2016
auslaufen würde, zum Ziel hatte. Gerade in Grenzregionen wie dem Tessin sei der
Zulassungsstopp ein unerlässliches Mittel, um den Zustrom von Ärztinnen und Ärzten
einzugrenzen. Man müsse bedenken, dass die Auswirkungen der Aufhebung nicht in
allen Kantonen gleich seien. Im Tessin habe die Anzahl Ärztinnen und Ärzte nach der
Aufhebung des Zulassungsstopps 2011 massiv zugenommen; etwa zwei Drittel aller
Ärztinnen und Ärzte seien nun bereits ausländische Staatsangehörige. 
Als der Nationalrat die Standesinitiative in der Herbstsession 2016 behandelte, hatte
sich das Parlament bereits für eine dringliche Verlängerung des entsprechenden KVG-
Artikels und somit für eine Verlängerung des Zulassungsstopps ausgesprochen. Folglich
lehnten sowohl National- als auch Ständerat die Standesinitiative stillschweigend ab. 34

STANDESINITIATIVE
DATUM: 21.09.2016
ANJA HEIDELBERGER

Soziale Gruppen

Asylpolitik

Le centre des requérants d’asile de Chiasso a été l’objet d’une initiative cantonale
tessinoise en mars 2012. Le canton du Tessin a demandé à la Confédération de
renforcer les effectifs du centre, de soutenir les communes qui créent des programmes
d’occupation pour ces requérants, de prendre en considération le comportement du
requérant lors de l’octroi du statut de réfugié, de régler les peines privatives de liberté
des requérants et finalement de s’investir dans la création de nouveaux centres. La
commission des institutions politiques du Conseil national a donné suite à ces
revendications. 35

STANDESINITIATIVE
DATUM: 04.09.2012
EMILIA PASQUIER

En 2012, le canton du Tessin déposait une initiative cantonale demandant de renforcer
le centre d’enregistrement des requérants d’asile de Chiasso. Le canton souhaitait de
meilleures infrastructures et plus de moyens pour son centre. Au cours de l’année sous
revue, la commission des institutions politiques du Conseil national (CIP CN) n’a pas
donné suite à cette initiative. Elle a argumenté que l’acceptation des mesures urgentes
de la loi sur l’asile (entrées en vigueur en septembre 2012) répondait déjà aux exigences
tessinoises. Le Conseil national a suivi sa commission. Bien qu’elle ait soutenu ce projet
en 2102, la CIP CE n’a pas non plus souhaité donner suite à l’initiative. Cette
proposition a été suivie par les sénateurs qui n’ont pas donné suite à l’initiative
tessinoise. 36

STANDESINITIATIVE
DATUM: 31.12.2013
EMILIA PASQUIER

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Hochschulen

Nachdem der Nationalrat der Solothurner Standesinitiative für ein
Stipendienrahmengesetz 2010 Folge gegeben hatte, entschied der Ständerat mit
Hinweis auf das Stipendienkonkordat der EDK im Sommer des Berichtsjahrs mit 22 zu
acht Stimmen erneut und definitiv dagegen. Das Konkordat zur Harmonisierung der
kantonalen Ausbildungsbeiträge war bis Ende 2011 durch acht Kantone (BS, FR, GR, NE,
TG, VD, BE, TI) ratifiziert worden. Folgerichtig und mit der gleichen Anzahl ablehnender
Stimmen stellte sich die Kleine Kammer auch gegen eine Stipendieninitiative der WBK-
NR. Damit waren beide Vorstösse endgültig vom Tisch. Die Sammelfrist für die
eidgenössische „Stipendieninitiative“ läuft Anfang 2012 ab. 37

STANDESINITIATIVE
DATUM: 15.06.2011
SUZANNE SCHÄR
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Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

In der Sommersession 2008 reichten die Kantone Bern, Freiburg, St. Gallen, Tessin und
Zug Standesinitiativen ein, welche alle im Kern dasselbe forderten: einen stärkeren
Jugendschutz vor gewaltvollen Videospielen. Die Forderungen reichten von einem
gezielten schweizweiten Schutz von Jugendlichen und Kindern vor solchen Spielen, mit
einer einheitlichen Alterskennzeichnung und einem Verkaufsverbot von nicht
altersgerechten Computer- und Videospielen als Mindestforderung (Kt.Iv. ZG 10.302),
über ein generelles Herstellungs- und Verkaufsverbot (Kt.Iv. BE 08.316, Kt.Iv. TI 09.314,
Kt.Iv. FR 09.332), bis hin zu einem Herstellungs- und Verkaufsverbot mit zusätzlichem
Ausbau des Jugendschutzes (Kt.Iv. SG 09.313). Im Sommer 2010 hiessen die beiden Räte
zwei Motionen gut, die ebenfalls ein Verkaufsverbot (Mo. 07.3870), oder gar ein
Herstellungs- und Verkaufsverbot (Mo. 09.3422) verfolgten. Da es keinen Sinn ergebe,
dass sich das Parlament parallel über dieselbe Gesetzesvorlage beuge wie der
Bundesrat, die RK-SR den dringenden Handlungsbedarf in diesem Bereich jedoch
anerkenne, entschied sie in der Frühlingssession 2011 einstimmig, den Gesetzesentwurf
des Bundesrates abzuwarten und die Beratung der Standesinitiativen damit für mehr
als ein Jahr auszusetzen. Die RK-NR folgte ihrer Schwesterkommission und Stände-
und Nationalrat nahmen den Antrag auf Sistierung in der Herbst- und Wintersession
2011 stillschweigend und diskussionslos an. 38

STANDESINITIATIVE
DATUM: 17.06.2011
SARAH KUHN

1) Medienmitteilung RK-NR vom 26.06.2015; Medienmitteilung RK-SR vom 16.01.2015
2) AB SR, 2017, S. 467 f.; Kommissionsbericht RK-SR vom 25.04.2017
3) Medienmitteilung SPK-SR vom 8.11.2016; NZZ, 9.11.16
4) Medienmitteilung SPK-NR vom 20.1.17
5) Medienmitteilung SPK-NR vom 24.3.17; TA, 25.3.17
6) AB SR, 2014, S. 1258
7) AB NR, 2015, S. 262
8) Presse vom 10. bis 15.3. und vom 11.5.10 (TI und GP) sowie vom 6.7.10 (CVP).
9) AB NR, 2012, S. 1263; AB SR, 2012, S. 54 ff.; NZZ, 6.9.12, Presse vom 11.9.12; LT, 12.9.12; Presse vom 28.11.12
10) AB SR, 2013, S. 173 ff.; NZZ, 2.2.13; NZZ und CdT, 15.3.13; TG, 31.8.13; CdT, 2.9.13; LT, 21.9.13; SoS, 7.12.13
11) Bericht WAK-S vom 20.4.15 (14.302).pdf; Bericht WAK-S vom 20.4.15 (14.303).pdf; Bericht WAK-S vom 20.4.15 (14.304).pdf;
Kt. Iv. 14.302.pdf; Kt. Iv. 14.303.pdf; Kt. Iv. 14.304.pdf; Blick, 14.1., 15.1.14; CdT, 5.2., 15.2., 18.2.14; CdT, NZZ, 19.2.14; CdT,
21.2.14; NZZ, 26.2.14; CdT, 5.4., 7.5.14; NZZ, 14.6.14
12) BO CE, 2011, p. 873ss.; 2012, p. 500; BO CN, 2012, p. 364ss.
13) AB SR, 2002, S. 89 ff.; NZZ, 26.1., 25.2. und 24.4.02; QJ, 26.1.02; TG, 24.4.02; BaZ, 12.9.02. 
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